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HAUS GUTENBERG

Aus der Bibel lesen
Bei Gottesdiensten werden immer
wieder Texte aus der Bibel vorgele-
sen. Eine Anzahl von ihnen kennen
wir, weil wir sie schon oft gehört ha-
ben. Dann ist die Gefahr gross, dass
wir abschalten, oder wir verstehen
den Text nicht. Diese Bibelrunde mit
Salettinerpater Walter Sieber gibt
Antworten auf offene Fragen.
Mehrere Mittwoch Abende,
ab 9. Januar, 19.30 Uhr

Canti Festivi
Festlicher Gesang zum Jahresauf-
takt mit La Compagnia Rossini in
der Aula der Primarschule in Bal-
zers. Seit über 30 Jahren – von den
Trubadurs Sursilvans bis zur La
Compagnia Rossini – erfreut das
Chor- und Solistenensemble La
Compagnia Rossini mit den begeis-
ternden Stimmen und der virtuosen
Vielfalt.Die reserviertenTickets wer-
den an der Kasse hinterlegt.
Sonntag, 13. Januar, 17 Uhr

Der Islam – die Islamisten – die
Islambrüder
Der Islam ist eine der fünf Weltreli-
gionen.Wir besuchen gemeinsam ih-
re Moschee, um Frauen und Män-
nern zu begegnen, die friedlich hier
bei uns leben und uns einen Einblick
in ihre Religion geben. Leitung: Sa-
lettinerpaterWalter Sieber.
Mittwoch, 23. Januar, 19 Uhr,
Besammlung in der Industriestrasse 
32, Triesen, vor der «Grünen 
Moschee»

Dem Geheimnis auf der Spur
Geniessen Sie mit ihrem Erstkom-
munion-Kind einen wohltuenden
Tag zum Verweilen, für Kreatives,
Besinnliches, draussen in der Natur,
für Geschichten, für Gespräche, Lie-
der,Bilder und Gebete.Schenken sie
ihrem Erstkommunion-Kind (und
sich selber) diese spezielle Zeit zum
Zusammensein mit Ihnen als Papa,
Mama, als Grosi oder Neni, als Götti

oder Gotta. Leitung: Katechetin
Christel Kaufmann.
Samstag, 26. Januar, 9 bis 15.30 Uhr

Haiku’s zum Winter
Haiku ist ein Kurzgedicht, dem Epi-
gramm ähnlich, eine kleine lyrische
Form, die zu uns aus Japan gekom-
men ist.Wie ein Foto hinterlässt der
Haiku-Augenblick im Leser Spuren.
Lassen Sie sich vom Haiku zum Ma-
len und Zeichnen auf Japanpapier
inspirieren. Leitung: Buchautorin
und Künstlerin Maria Christine
Bachlmayr
Sonntag, 27. Januar, 14 bis 17 Uhr

Demenz und Medizin
Perspektivenwechsel ist ein Ge-
sprächsforum für Angehörige und
Pflegende von Demenzkranken.
Diesen Abend gestaltet Heim- und
Hausarzt Dr. Hermann Bürzle. Die-
se Gesprächsrunde ist dem Leitthe-
ma «Demenz und Medizin» gewid-
met und beginnt mit einem Impuls-
vortrag, der zum anschliessenden
Austausch einlädt. Keine Anmel-
dung nötig und freier Eintritt.
Montag, 28. Januar,
18.30 bis 19.45 Uhr

Sommerliche Fastentage
Neue Lebensenergie durch Philoso-
phie und Feldenkrais mit Armella
Häne-Züger, Pädagogin für Felden-
krais, Erwachsenenbildnerin in Ge-
sundheitspflege und P. Ludwig Zink,
Erwachsenenbildner. Anfänglich ist
der Verzicht schwierig aber neuer
Reichtum und Wohlgefühl sind das
Ergebnis dieser Woche. Anmeldung
bis 30.1.13.
Samstag, 6. Juli, 16.30 Uhr bis
Samstag, 13. Juli, 14 Uhr

Anmeldungen und Auskünfte: 
Haus Gutenberg, 9496 Balzers
Tel. +423 388 11 33
gutenberg@haus-gutenberg.li
www.haus-gutenberg.li

Unterstützen, Fördern und Stärken 
Verein Freunde des Hauses Gutenberg

Informationen erhalten Sie beim
Verein Freunde des Hauses Gutenberg

Ramschwagweg 63, 9496 Balzers,Telefon +423 384 23 30

Mindest-IV-Grad als
Kriterium gestrichen
Der Landtag hat gestern be-
schlossen, dass durch Invalidi-
tät bedingte Umschulungen un-
abhängig vom IV-Grad finan-
ziell unterstützt werden sollen.

Vaduz. – Wer derzeit aufgrund einer
Invalidität seinen erlernten Beruf
nicht mehr ausüben kann, wie ein Bä-
cker mit einer Mehlstauballergie,
muss einen IV-Grad
von mindestens 20
Prozent aufweisen,
um bei einer Um-
schulung finanziell
unterstützt zu wer-
den. Durch Abände-
rungen des Gesetzes
über die Invaliden-
versicherung und des
Schulgesetzes, das
vom Landtag gestern
Morgen in zweiter
Lesung behandelt
wurde, wird dieser
Mindest-IV-Grad
aufgeweicht: Ein An-
spruch auf eine Umschulung soll je-
derzeit bestehen, sofern aus ärztlicher
Sicht eine Invalidität gegeben ist. 

Staat leistet Beitrag monatlich
Weitere Änderungen dienen in erster
Linie einer Präzisierung, Klarstellung
und Verankerung diverser Aspekte. So
soll die etablierte Praxis, dass der
Staatsbeitrag an die IV monatlich im
Voraus entrichtet wird, gesetzlich ver-

ankert werden. Ausserdem werden
kollektive Leistungen von der IV zum
Staat verlagert. In Zukunft wird der
Staat Kollektivleistungen, wie Bau-
und Betriebsbeitrage an das HPZ oder
an den Behindertenverband überneh-
men. 

Umschulung vor Rente
Bereits im Rahmen der ersten Lesung
im Oktober begrüssten die Abgeord-

neten diese Neue-
rungen: Der VU-Ab-
geordnete Werner
Kranz betonte, dass
der Grundsatz Um-
schulung vor Rente
beibehalten werden
müsse, auch wenn
Umschulungen auf
den ersten Blick
teuerer erscheinen.
Längerfristig würden
sich die Investitionen
aber lohnen. Auf die
zweite Lesung nahm
die Regierung auf-
grund der breiten

Unterstützung durch den Landtag kei-
ne inhaltlichen Änderungen vor. In ih-
rer Stellungnahme zur zweiten Le-
sung, die ohne Wortmeldung und An-
träge aus dem Plenum ablief, schlug
die Regierung aber vor, das Datum des
Inkrafttretens vom 1. Januar 2013 auf
den 1. März zu verschieben. Denn we-
gen der zweiten Lesung im Dezember-
Landtag sei es ansonsten schwierig,
die Fristen einzuhalten. (sb)

Das Betreuungs- und Pflege-
geld ist als Sachleistung bei
Krankheit definiert und wird
nur ausbezahlt, wenn diese im
Inland erbracht wird. Eine Ver-
ordnung erlaubt aber Wochen-
endaufenthalte im Ausland, wie
die Regierung ausführt.

Von Stefan Batliner

Vaduz. – Ohne Wortmeldung und An-
träge aus dem Plenum behandelte der
Landtag gestern die Revision des Ge-
setzes über die Ergänzungsleistungen
zur Alters- Hinterlassenen- und Inva-
lidenversicherung (AHV) sowie des
AHV-Gesetzes in zweiter Lesung.
Hierfür hat die Regierung seit der ers-
ten Behandlung im Oktober keine An-
passungen vorgenommen. Die Ände-
rungen werden am 1. Januar 2014 in
Kraft treten. 

Zeitgemässe Regelungen 
Wie die Regierung in ihrem Bericht
und Antrag zur ersten Lesung
schreibt, sollen im Gesetz über die Er-
gänzungsleistungen veraltete Rege-
lungen aufgehoben und für andere
Bereiche zeitgemässe Neuregelungen
eingeführt werden. Dabei handle es
sich in erster Linie um die Bereiche
Krankheit, Pflege und Betreuung. 
Im Rahmen der ersten Lesung dis-

kutierten die Abgeordneten unter an-
derem über das Betreuungs- und Pfle-
gegeld und insbesondere über den An-
spruch darauf bei Auslandsaufenthal-
ten. VU-Fraktionssprecher Peter Hilti

Pflege muss im Inland erfolgen

und andere Abgeordnete kritisierten,
dass beispielsweise Eltern mit einem
Kind, das Betreuung benötigt, ihren
Anspruch auf das Betreuungs- und
Pflegegeld während Auslandsurlau-
ben verlieren. Hilti wollte wissen,
wann dieses Problem beseitigt werden
wird. 

Kein Anspruch im Ausland
In ihrer Stellungnahme zur zweiten
Lesung betont die Regierung, dass ei-
ne Lösung nicht auf Gesetzesstufe er-
reicht werden könne. Denn dem, dem
nationalen Recht übergeordneten
EWR-Koordinierungsrecht sei es ge-
schuldet, dass das Betreuungs- und
Pflegegeld als Sachleistung bei Krank-
heit definiert sei. Diese müsse in

Liechtenstein erbracht werden. Erfol-
gen Betreuung und Pflege im Ausland,
handle es sich gemäss liechtensteini-
schem Recht nicht mehr um Leistun-
gen, die entschädigt werden können.
Die Regierung führt weiter aus, dass
die Pflegegelder als Geldleistung hät-
ten konzipiert werden müssen, damit
sie auch im Ausland ausgerichtet wer-
den können. Auf diese sogenannte Ex-
portpflicht habe man im Gesetz und in
der Verordnung bewusst verzichtet,
weil die Gefahr bestehe, dass die Leis-
tung nicht mehr finanzierbar wird. 

Verordnung ermöglicht Ausnahmen
In der Stellungnahme zur zweiten Le-
sung ging die Regierung auf die vom
Landtag in der Oktober-Sitzung ange-
sprochenen Änderungen in der Be-
treuungs- und Pflegeverordnung ein,
die am 1. Januar 2013 in Kraft treten
wird. Darin heisst es, dass die Invali-
denversicherung auf die Rückforde-
rung der an pflegebedürftige Personen
ausgerichteten Beiträge für bis zu
zwölf Tage pro Jahr verzichten kann.
Wochenendaufenthalte im Ausland
werden mehrmals pro Jahr möglich,
weil ausserdem der Aus- und Einreise-
tag bereits einen Anspruch auf Betreu-
ungs- und Pflegegeld begründe: Er
zähle nämlich nicht als Tag des Aus-
landsaufenthaltes. Demnach kann ei-
ne betreuungs- und pflegebedürftige
Person mehrmals pro Jahr während
mehr als zwei zusammenhängenden
Tagen ins Ausland gehen, ohne dass sie
dadurch sofort mit einer Rückforde-
rung des an sie ausgerichteten Pflege-
geldes konfrontiert wird. (sb)

Der Regierung gefolgt: In der zweiten
Lesung wurden keine Anträge gestellt.

Bild Archiv/Daniel Schwendener

Nazizeit: Endstation Feldkirch

Das Seniorenkolleg in Mauren
befasste sich mit einer Ge-
schichte aus der Nazizeit. Die
Ausführungen waren sehr inte-
ressant, aber sie machten deut-
lich, in welch schrecklicher Zeit
die heutigen Senioren aufge-
wachsen sind.

Mauren. – Heinrich Heinen, ein ech-
ter Arier aus gutem Hause, verliebt
sich in Köln in die zwanzigjährige
Edith Meyer. Das hätte er aber nicht
tun dürfen. Denn Edith ist zwar deut-
sche Staatsbürgerin, aber Jüdin. Sie
wird von der Gestapo gefangen ge-
nommen und nach Riga in Estland ge-
bracht. In einem Getto lebten dort
30 000 bis 40 000 Juden. Diese wer-
den vertrieben und umgebracht. Das
Getto wird mit Juden aus Deutsch-
land, Österreich und der Tschechoslo-
wakei «aufgefüllt». Illegal reist Hein-
rich von seinem Arbeitsort Berlin
nach Riga. Beim zweiten Versuch ge-
lingt es ihm, in das Getto einzudrin-
gen und seine Braut aufzuspüren.
Das Paar «leiht» sich einen Lastwa-

gen und fährt mit ihm bis Königsberg.

Von dort aus mit dem Zug über Berlin
nach Köln. Dort finden sie für einige
Tage Unterschlupf bei Ediths Kusine
Helene Krebs, einer Jüdin, die mit ei-
nem «richtigen» Deutschen verheira-
tet ist. Aber es wird zu gefährlich,
denn Denunzianten melden sich bei
der Gestapo.
Das Paar flieht nach Österreich. Der

Versuch einer Flucht in die Schweiz
im unteren Rheintal scheiterte. In Blu-
denz angekommen, ging Heinrich und
Edith das Geld aus. Sie fuhren nach
Feldkirch und versuchten, in Nofels
die Grenze zu überqueren. Diese
Grenze war auf einer Länge von 14
km, manche der Senioren können sich
noch erinnern, mit einem Stachel-
draht von einer Breite von einem Me-
ter und einer Höhe von 2,5 Metern
gesichert. 
In Nofels wurde das Paar festge-

nommen. Während Edith nach Ausch-
witz abgeschoben wurde, landete
Heinrich im Gefängnis in Feldkirch Er
wurde in drei Punkten angeklagt und
verurteilt. Erstens wegen Rassen-
schande, weil er in eine Jüdin verliebt
war, zweitens wegen seines Fluchtver-
suchs in die Schweiz und drittens we-

gen seiner Aufgabe des Arbeitsplatze
Das Urteil lautete auf fünf Jahre Ge-
fängnis.

Der Ausbruch
Heinrich sass mit sechs anderen Män-
nern in der Justizanstalt in Feldkirch.
Eines Tages konnten sie die Aufseher
überwältigen und fliehen. Sie teilten
sich bei der Flucht in zwei Gruppen.
Mit zwei andern Häftlingen wurde
Heinrich in Hohenems entdeckt und
von der Gestapo erschossen. Er wur-
de ausserkirchlich auf dem Friedhof
in Hohenems beigesetzt. Der Toten-
gräber pflegte das Grab des «unbe-
kannten Soldaten». Als Heinrichs
Mutter einige Jahre später das Grab
besuchen konnte, schenkte sie der
Tochter des Totengäbers einen Pullo-
ver, den schönsten, den diese je erhal-
ten hat.
Der Referent und Jurist Alfons Dür

ist 65 Jahre alt. Seit 1977 war er am
Landgericht Feldkirch tätig, die letz-
ten Jahre vor seiner Pensionierung 
als Präsident. Er ist auch Richter 
am Liechtensteinischen Obergericht.
Das Referat war sehr interessant. Und
es regte zum Nachdenken an. (bh)

Erzählte von der gescheiterten Flucht eines deutsch-jüdischen Liebespaares: Alfons Dür, Präsident des Landgerichts Feld-
kirch.        Bild sdb


